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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
§1

Wochenendhausgebiet

1. Das Wochenendhausgebiet „Haifeld-West" dient zu Zwecken der Erholung 
ausschließlich dem Freizeitwohnen in Wochenendhäusern. Zulässig sind nur 
Wochenendhäuser, Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen.

2. Für ein Wochenendhaus ist nur eine Garage oder ein überdachter Stellplatz 
(Carport) mit einer Grundfläche von höchstens 20 m2 zulässig.

3. Für ein Wochenendhaus ist nur eine Nebenanlage (Schuppen, Gartenhaus) mit 
einer Grundfläche von höchstens 10 m2 zulässig

§2
zulässige Grund- und Geschossfläche

1. Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Räumen in anderen 
Geschossen als dem Erdgeschoss, die zur Nutzung als Aufenthaltsraum geeignet 
sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände mitzurechnen.

2. Auf die höchstens zulässige Grundfläche von Wochenendhäusern, für die in der 
Planzeichnung 80 m2 festgesetzt sind, und auf die höchstens zulässige Geschoss
fläche von Wochenendhäusern, für die in der Planzeichnung 100 m2 festgesetzt 
sind, werden an mindestens zwei Seiten offene, überdachte Freisitze mit einer 
Grundfläche bis zu 15 m2 nicht angerechnet.

§3
Traufhöhe

Traufhöhe ist die Schnittfläche der Dachfläche mit der Außenwand.

§4
Mindestgröße der Baugrundstücke

Die Festsetzung der Mindestgröße der Baugrundstücke gilt jeweils für die Pachtparzelle 
für ein Wochenendhaus.

§5
überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Nebenanlagen

Garagen im Sinne des § 12 BauNVO einschließlich überdachte Stellplätze (Carports) 
und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von Grundstücks- 
einfriedungen sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§6

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen der Planzeichnung sind 
mit Geh- und Fahrrechten zugunsten der angrenzenden Wochenendhaus- Parzellen und 
mit Leitungsrechten zugunsten der zuständigen Träger der Ver- und Entsorgungsanlagen 
zu belasten.

§7
Sichtfläche

Die Sichtfläche an der Schwarmstedter Straße (B 214) ist von Sichthindernissen 
freizuhalten.

§8
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Die Laubbäume und -sträucher auf der „Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern" der Planzeichnung sind auf Dauer zu erhalten 
und zu pflegen. Für abgehende Laubbäume sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
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